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Tarifvertrag
über eine Vorteilsregelung

für ver.di-Mitglieder
(TV ver.di-Vorteilsregelung

AWO Mecklenburg-Vorpommern)
vom 17. Juli 2025

Zwischen

AWO Tarifgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern,

– vertreten durch den Vorsitzenden –

und

Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V.,

– vertreten durch den Vorstand –

- einerseits -

und

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),

– vertreten durch die Landesbezirksleitung Nord –

- andererseits -

wird folgender Tarifvertrag geschlossen:
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§ 1

(1) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis unter den Geltungsbereich des TV AWO Mecklen-

burg-Vorpommern vom 13. November 2017 in seiner jeweiligen Fassung fällt und die Mit-

glied in der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft sind, erhalten nach Maßgabe

der nachfolgenden Absätze eine jährliche Sonderzahlung.

(2) 1Die jährliche Sonderzahlung beträgt 250 Euro. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlung

nach Satz 1 in voller Höhe.

(3) 1Die Sonderzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.
2Sie ist nicht zusatzversorgungspflichtig.

(4) 1Die jährliche Sonderzahlung erfolgt mit der Entgeltabrechnung für den Juni des Kalender-

jahres. 2Für Beschäftigte, die im Auszahlungsmonat nach Satz 1 keine Entgeltabrechnung

erhalten, verschiebt sich die Auszahlung auf ihre nächsten individuelle Abrechnung, spä-

testens auf die Abrechnung für den Dezember des jeweiligen Kalenderjahres.

(5) Die ver.di-Mitgliedschaft muss spätestens seit April des jeweiligen Kalenderjahres beste-

hen und ist durch eine Bescheinigung der Gewerkschaft ver.di spätestens bis zum 30. April

des jeweiligen Kalenderjahres gegenüber dem Arbeitgeber nachzuweisen.

§ 2
Inkrafttreten

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 in Kraft. 2Abweichend von

Satz 1 tritt dieser Tarifvertrag für den AWO Kreisverband Müritz e.V., die AWO Müritz

gGmbH, die AWO Cura gGmbH, Stavenhagen und die AWO Sozialdienst gGmbH, Sta-

venhagen ab dem 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) 1Dieser Tarifvertrag kann zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens

zum 31. Dezember 2026. 2Die Nachwirkung ist ausgeschlossen.
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Schwerin/Berlin, den

Für die AWO Tarifgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern

______________________________
Bernd Tünker
Vorsitzender

Für den Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V.

___________________________ __________________________
Rifat Fersahoglu-Weber Gero Kettler
Vorsitzender Geschäftsführer

Lübeck, den

Für die ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Landesbezirk Nord

_____________________ _____________________
Mario Klepp Christian Wölm
Stv. Landesbezirksleiter Stv. Landesbezirksfachbereichsleiter
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